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Verbandsgeneindeverwaltunq Haupfsfr. 26 66917 Wallhalben

Piratenpartei
Herrn Gerd Hucke
Am Soll 12
66969 Lemberg E-nai/ ordnungsamt@wallhalben.de

Dafum

04.o3.2014

Auskunff erteilt:
Abfeilung:
Te/.:

Herr Hack
rr
06375/921-1

vR-Bank westpfalz (BLZ 54061650) Kto-Nr. 3404650

Stadisparkasse Landstuhl (BLZ 5405'1660) Kto-Nr. S652

KSK Kaiserclautern (BLZ 540 502 20) Kto.-Nr. 9651'1

Datum und Zeichen fhres Schreibens

25.02.2014

Öfnungszeiten: Telefon:063751921-0

Mo, Di u. Do 08.00-12.00 u.13.30-16.00 Uhr Telefax:06375/92'1-180

l\,,li 08.00-12.00 u. 13.30-18.00 Uhr lnternet w.wallhalben.de
e-mail: verbandsgemeinde@wallhalben.de

Unser Zeichen

Bankverbindungeni

Sparkasse Südweshfalz (BLZ 5425001 0) Kto-Nr. 273

VR-Bank Südwestpfalz (BLz 54261700) Kto-Nr. 50'1409

Postbank Ludwigshafen (BLZ 54510067) Kto-Nr. 3528-678

Plakatierung im Gebiet der Verbandsgemeinde Wallhalben anlässlich der
E uropawah l/Kom m u nalw ahl 201 4

Sehr geehrter Herr Hucke,

aufgrund lhres Antrages vom 25.02.2014 erteilen wir folgende

Sondern utzu n gserlaubn is :

Gemäß gB des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und $ 41 Landesstraßengesetz Rheinland-
Pfalz (LStrG, RP) sowie g 46 Straßenverkehrsordnung (SIVO) wird lhnen hiermit unter dem Vorbehalt
des jederzeitigen Widerrufs die Erlaubnis erteilt, in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde
Wallhalben an öffentlichen Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten, jeweils zwei Plakate pro Ort
aufzustellen und anzubringen.

Die Aufstellung und das Anbringen erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Wahlsichtwerbung aus
Anlass der Europawahl/Kommunalwahl 201 4.

Wir bitten darauf zu achten, dass die Plakate:

- den Straßenverkehr und Fußgänger nicht behindern
- nicht an Verkehrszeichen befestigt werden
- nicht über oder in erheblicher Höhe neben dem Verkehrsraum angebracht werden
- die Wirksamkeit der amtlichen Verkehrszeichen nicht beeinträchtigen,
- nicht sehbehindernd aufgestellt werden,
- notwendige Sichtfelder,2.8. an Fußgängerüberwegen, Knotenpunkten, Haltesichtweiten

in engen Kurven etc. nicht beeinträchtigen,
- unfallsicher angebracht sind,
- die beschädigt sind, unverzüglich erneuert oder aus dem Straßenraum entfernt werden.

Alle Plakate sind unmittelbar nach der Wahl wieder zu entfernen und die in Anspruch genommenen

Plätze in einem sauberen Zustand zu hinterlassen.

ln unmittelbarer Nähe der jeweiligen Wahllokale in den Wahlbezirken dürfen keine Plakate angebracht

oder aufgestellt werden.
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